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Stellungnahme des Arbeitgeberverbandes Pflege e.V. zum Gesetzentwurf der 
Landesregierung Hessen für ein Gesetz zur Finanzierung von Pflegeschulen – 
Drucks. 20/2650 
 
 
Vorbemerkung 

Im vorliegenden Gesetzesentwurf des Hessischen Landtags werden die detaillierten 
Regelungen über die Finanzierung von Pflegeschulen (Pflegeschulenfinanzierungsgesetz – 
PflSchulFinanzG) ausgeführt.  
 
Der Arbeitgeberverband Pflege e.V. (AGVP) befürwortet die Gesetzesinitiative, Pflegeschulen 
durch die Förderung der Investitionskosten und in der Deutschsprachausbildung zu 
unterstützen, ausdrücklich. Diese Unterstützung ist dringend notwendig, um die erforderlichen 
Ausbildungskapazitäten im Rahmen der neuen Pflegeberufeausbildung zu ermöglichen und 
den Pflegeschulen eine entsprechende finanzielle und strukturelle Planungssicherheit 
zusätzlich zur Ausbildungs- und Finanzierungsverordnung zum Pflegeberufegesetz zu geben.   
 
Um die Ausbildungszahlen zu stabilisieren und mit dem Ziel aus der Konzertierten Aktion 
Pflege, die Ausbildungszahlen zu steigern, müssen auch die Pflegeschulen und damit auch 
Ausbildungsplätze zur theoretischen Ausbildung gesichert und gefördert werden. Wie bereits 
im Gesetzentwurf ausgeführt, ist das Beherrschen der deutschen Sprache für die Pflegeberufe 
und die damit zusammenhängenden Tätigkeiten, wie z.B. Dokumentationspflichten, essentiell. 
Daher begrüßt der AGVP auch die Aufnahme der Sprachförderung.  
 
Wichtig ist, dass sowohl für die Investitionskostenförderung, als auch für die Sprachförderung 
der zusätzliche Verwaltungsaufwand und bürokratische Hürden für die Beantragung so gering 
wie möglich gestaltet werden. Vor allem kleine Pflegeschulen, die aufgrund der Umstellung im 
Rahmen des Pflegeberufegesetzes bereits sehr viele Aufwände bewältigen müssen, dürfen 
nicht von den Förderantragsverfahren abgeschreckt werden. Nur das Zusammenspiel von 
theoretischer und praktischer Ausbildung wird zum Ausbildungserfolg der neuen Pflegeberufe 
führen.  
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Zu obigem Entwurf nimmt der Arbeitgeberverband Pflege e.V. (AGVP) zu den einzelnen 
Paragrafen wie folgt Stellung:  
 
Zu § 2 Abs. (2) und (3) „Voraussetzungen“   
Der AGVP weist darauf hin, dass in Absatz (2) der Vergleich mit der ortsüblichen 
Vergleichsmiete dahingehend geprüft werden muss, wie lange bspw. die Mietverträge bereits 
laufen. Bei langen Bestandsmietverträgen kann die Miete deutlich unter den Mieten 
neuvermieteter Gebäude liegen. Es wird daher empfohlen, sich an den örtlichen 
Gewerbemietspiegeln zu orientieren. Das Problem besteht jedoch darin, dass es für 
Gewerbemietspiegel keine gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich der dort zu vergleichenden 
Angaben gibt. Deshalb sind die Gewerbemietspiegel rechtlich nicht verbindlich. Dies ist vor 
allem darauf zurückzuführen, dass Gewerbemieten in Deutschland keinerlei Beschränkungen 
unterliegen und frei verhandelt werden können. Um Mietern und Vermietern von gewerblichen 
Immobilienobjekten eine Orientierungshilfe und Vergleichsmöglichkeit an die Hand zu geben, 
erstellen und veröffentlichen einzelne Gemeinden, die Industrie- und Handelskammern (IHK) 
oder große Immobilienmakler, die sich auf Gewerbeimmobilien spezialisiert haben, vereinzelt 
Gewerbemietspiegel. Für Gewerbemieten werden oft langfristige Mietverträge geschlossen. 
Während dieser Zeit dürfen weder Mieter noch Vermieter das Mietverhältnis ordentlich 
kündigen. Angesichts dieser langfristigen Bindung ist es umso wichtiger für die Pflegeschulen, 
vor Vertragsabschluss einschätzen zu können, ob die verlangte Miete angemessen und im 
Rahmen des PflSchulFinanzG förderfähig ist. Der AGVP schlägt vor, dies in die Begründung 
des Gesetzes mit aufzunehmen und im Ortsüblichkeitsvergleich zu berücksichtigen.  
 
Der AGVP kann nicht nachvollziehen, weshalb im Absatz (3) nach Punkt 3. Die 
angemessenen kalkulatorischen Zinsen auf drei Prozent begrenzt werden. Auch aus der 
Begründung ist keinerlei Erklärung dazu zu finden. Die hohen Anlaufverluste bei einer 
Pflegeschulen-Neueröffnung und die Risiken vor allem für kleinere Pflegeschulen, bspw. 
durch Minderauslastung aufgrund sinkender Schülerzahlen oder geringerer als kalkulierter 
Auslastung, sind mit einem Prozentsatz von drei Prozent nicht ausreichend abgedeckt. Der 
AGVP schlägt vor, in den Dialog mit Pflegeschulen zu gehen, um die aktuellen 
kalkulatorischen Zinsen abzufragen. Des Weiteren sollte die Option einer Dynamisierung 
eingebaut werden, vor allem wenn die Kapitalmarktzinsen wieder ansteigen. Vor allem die 
Einschätzung allgemeiner Unternehmerrisiken, die nicht direkt beeinflussbar sind (z.B. 
Zinspolitik, Mietpreisentwicklung, Gesetzesänderungen) können das Betreiben von 
Pflegeschulen und vor allem die Neuerrichtung deutlich erschweren. Dies gilt es mit bei der 
Investitionskostenförderung zu berücksichtigen, bspw. durch einen höheren 
Investitionskostenfördersatz für Neuerrichtungen.  
 

 
Zu § 3 Abs. (2) „Verfahren“ 
Der AGVP schlägt vor, den Absatz (2) wie folgt zu ergänzen: 
 

(2) Der Anspruch auf Übernahme […] auswirken, unverzüglich nach Bekanntwerden 
innerhalb von 14 Tagen der zuständigen Behörde mitzuteilen.  
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Schriftliche Anhörung des Sozial- und Integrationspolitischen Ausschusses des Hessischen 
Landtags zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz zur Finanzierung von 
Pflegeschulen – Drucks. 20/2650 

 

Sehr geehrter Herr Sadkowiak, 

 

vielen Dank, dass Sie uns Gelegenheit geben, zum o. g. Entwurf der Landesregierung Stellung zu 
nehmen. 

Die Hessische Krankenhausgesellschaft begrüßt ausdrücklich das Vorhaben der Landesregie-
rung, Miet- oder Investitionskosten für Räumlichkeiten, die für die Durchführung der Pflege-
ausbildung nach dem Zweiten und Fünften Teil des Pflegeberufegesetzes genutzt werden, zu 
übernehmen (Zweiter Teil des Gesetzentwurfs). 

Grundsätzlich erhalten nach dem Kenntnisstand der Hessischen Krankenhausgesellschaft die 
mit Krankenhäusern verbundenen Pflegeschulen durch § 24 HKHG 2011 einen Anspruch auf 
Investitionsförderung gegenüber dem Land „bis zur Höhe der für die Nutzung von Anlagegütern 
ortsüblichen Miete“. Dies berücksichtigt, ist die Ausklammerung der Pflegeschulen, die in Trä-
gerschaft eines Krankenhauses betrieben werden oder mit einem Krankenhaus nach § 108 SGB 
V verbunden sind, durch § 2 des Gesetzentwurfs grundsätzlich nachvollziehbar.  

Allerdings ist § 24 HKHG 2011 weit weniger klar gefasst, als es nun insbesondere durch § 2 Abs. 
1 des Gesetzentwurfs vorgesehen ist. § 24 HKHG beinhaltet eine generelle Regelung ohne Be-
nennung expliziter Förderungstatbestände. Eine konkretere Fassung des § 24 HKHG 2011 ist 
insbesondere (und damit ausdrücklich nicht abschließend) im Hinblick auf die Übernahme von 
Mietkosten für Pflegeschulen sinnvoll.  

An den 
Sozial- und Integrationspolitischen Ausschuss 
des Hessischen Landtags 
z.H. Herrn Maximilian Sadkowiak 
 
Per E-Mail: M.Sadkowiak@ltg.hessen.de 

Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Unser Zeichen Datum 
I A. 2.17 25. Mai 2020 SC / HCV (PflSchuFinanzG) 09.06.2020 

 

Geschäftsführung 
 
Prof. Dr. Steffen Gramminger 
 
Frankfurter Str. 10 - 14 
65760 Eschborn 

Tel.: 06196 4099-58 
Fax: 06196 4099-99 

mail@hkg-online.de 
www.hkg-online.de 
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Die Hessische Krankenhausgesellschaft befürwortet ebenso ausdrücklich die finanzielle Unter-
stützung der Sprachförderung (Dritter Teil des Gesetzentwurfs). In Anbetracht des bestehenden 
Fachkräftemangels ist dies ein erster wesentlicher Schritt eine fachgerechte Patientenversor-
gung für die Zukunft sicherzustellen. Die Hessische Krankenhausgesellschaft erachtet es aller-
dings als sinnvoll, diese Förderung weiter auszubauen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

gez. Prof. Dr. Steffen Gramminger 
Geschäftsführender Direktor 
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